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Akontorechnung Nichterwerbstätige 

 

Erklärung 

- Sie sind für die auf der Rechnung genannten Periode bei uns als nichterwerbstätige 
Person erfasst. Dies weil Sie in dieser Periode die AHV-Mindestbeiträge nicht oder nur 
teilweise erfüllen. 

- Aus diesem Grund werden Ihnen AHV/IV/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige in 
Rechnung gestellt. 

 
Wie setzen sich die Beiträge zusammen: 

- Die jährlichen AHV/IV/EO-Beiträge als nichterwerbstätige Person berechnen sich 
aufgrund Ihres «Massgebenden Vermögens». Dieses bemisst sich aufgrund Ihres 
Vermögens sowie wiederkehrenden Rentenleistungen.  

- Als Grundlage verwenden wir die Daten Ihrer Anmeldung, respektive aufgrund der 
Datenbasis aus dem Vorjahr. 

- Die AHV/IV/EO-Beiträge für Nichterwerbstätige können der Beitragstabelle 
Nichterwerbstätige (Seite 6) entnommen werden und werden vom Bund vorgegeben.  

- Zudem werden Verwaltungskosten von 5.00 % auf den AHV/IV/EO-Beiträgen 
berechnet. 

- Die Beiträge an die Familienausgleichskasse (FAK NE) betragen 15.00 % berechnet auf 
den AHV-Beiträgen und werden allen Nichterwerbstätigen in Rechnung gestellt, die 
mehr als den Mindestbeitrag entrichten.  

 
Häufige Fragen: 

- Ich kann die Rechnung nicht termingerecht vollständig bezahlen. Welche Möglichkeiten 
habe ich? 

• Bitte wenden Sie sich dafür an unsere Inkasso-Abteilung per E-Mail: 
inkasso@akso.ch 

- Ich beziehe Sozialhilfe und kann diese Rechnung nicht bezahlen. 

• Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Sozialdienst. Dieser kann bei uns ein 
Erlassgesuch für die Beitragsrechnung stellen.  

- Warum muss ich diese Rechnung bezahlen, obwohl ich Ergänzungsleistungen beziehe? 

• Bezüger/innen von Ergänzungsleistungen müssen ebenfalls AHV/IV/EO-Beiträge 
als Nichterwerbstätige bezahlen. Die AHV/IV/EO-Beiträge als Nichterwerbstätige 
werden in der Berechnung der Höhe der Ergänzungsleistungen berücksichtigt. 
Daher erhalten Sie mit den Ergänzungsleistungen monatlich Geld, um diese 
Beiträge zu bezahlen. 

- Ich habe ein Guthaben. Wie kommt das Guthaben zu Stande und was passiert mit 
diesem Guthaben? 

• Ihre Beiträge wurden direkt mit den Familienzulagen verrechnet. Bei der 
Gutschrift handelt es sich um den Restbetrag der Familienzulagen. Das 
Guthaben wird Ihnen grundsätzlich auf Ihr Bank- oder Postkonto ausbezahlt. Bei 
kleineren Guthaben oder falls noch offene Rechnungen bestehen, nehmen wir 
eine Verrechnung vor. 

- Ich bin arbeitstätig und möchte mich als nichterwerbstätige Person abmelden. Wie muss 
ich vorgehen? 
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• Bitte reichen Sie uns Kopien der Lohnabrechnungen des aktuellen Jahres sowie 
von Ihrem Arbeitsvertrag ein. Wir werden dann Ihre AHV-Beitragspflicht neu 
prüfen.  

- Ich habe in der genannten Periode gearbeitet oder habe in einer anderen Form AHV-
Beiträge entrichtet (AHV-Taggelder, Militärersatz). Wie muss ich vorgehen, damit mir 
diese Beiträge angerechnet werden? 

• Bitte reichen Sie uns Kopien der Lohnabrechnungen / des Lohnausweises, der 
Abrechnung des Arbeitslosentaggeldes, des IV-Taggeldes oder der 
Erwerbsersatzentschädigungen des entsprechenden Jahres ein. 

- Wie kann ich mein provisorisches Vermögen, respektive Renteneinkommen des 
aktuellen Jahres anpassen? 

• Bitte senden Sie uns eine Kopie Ihrer letzten Steuererklärung oder von neuen 
Rentenbelegen ein.  

- Die Adresse meines Wohnsitzes hat gewechselt. Was muss ich tun? 

• Bitte teilen Sie uns Ihre neue Adresse inkl. Umzugsdatum per E-Mail an 
pb@akso.ch mit. Falls Sie den Wohnsitz in einen anderen Kanton verlegt haben, 
würden wir Ihr Abrechnungskonto als nichterwerbstätige Person bei unserer 
Ausgleichskasse beenden und die Kantonale Ausgleichskasse des neuen 
Wohnsitzes informieren.  

- Ich erreiche demnächst das ordentliche Rentenalter. Wird mein Abrechnungskonto als 
Nichterwerbstätige automatisch beendet? 

• Ja 
- Meine Fragen konnten mit diesen Informationen nicht beantwortet werden. Wie 

kann ich vorgehen? 

• Wenden Sie sich bitte direkt an die Fachabteilung Beiträge per E-Mail: 
pb@akso.ch oder telefonisch unter 032 686 23 72. 

 

Merkblätter / Gesetze: 

- Beiträge der Nichterwerbstätige an die AHV, die IV und die EO 
- Wegleitung über die Beiträge der Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in 

der AHV, IV und EO (WSN)  
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